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Vom Versagen des Papstes bei der 
Verfolgung der Missbrauchsskandale

Joseph Ratzinger hÄtte schon lange vor seiner Ernennung zum Papst das Mandat und auch die 
AutoritÄt gehabt, gegen kirchliche MissbrauchstÄter vorzugehen - Von Laurie Goodstein und 
David M. Halbfinger

In seinen lange wÄhrenden Auseinandersetzungen mit 
sexuellem Missbrauch zitiert der Vatikan oft als Wen-
depunkt die Entscheidung im Jahr 2001, die dem Amt 
des Kardinals Ratzinger die Vollmacht gegeben hat, 
am Dickicht der BÅrokratie vorbei MissbrauchsfÄlle 
direkt zu behandeln.

Die in einem apostolischen Brief von Papst Johannes 
Paul II. Åbersandte Entscheidung brachte dem Kardi-
nal - heute Papst Benedikt XVI. - den Ruf ein, der Va-
tikan-Insider zu sein, der am klarsten die Bedrohung 
erkannte, die die sich ausbreitenden Skandale fÅr die 
katholische Kirche bedeuteten. Sowohl kirchliche Do-
kumente wie Interviews mit kanonischen AnwÄlten 
und BischÇfen lassen die Entscheidung von 2001 und 
die Leistungsbilanz des nunmehrigen Papstes aber in 
einem neuen, weniger schmeichelhaften Licht erschei-
nen.

Der Vatikan schritt erst zur Tat, nachdem BischÇfe aus 
englischsprachigen LÄndern so erzÅrnt Åber den Wi-
derstand hoher kirchlicher WÅrdentrÄger gewesen wa-
ren, dass er eine geheime Versammlung einberief, um 
ihre Beschwerden anzuhÇren - ein auÉergewÇhnliches 
Beispiel, wie WÅrdentrÄger aus der ganzen Welt ge-
meinsam ihre Vorgesetzten zu Reformen zwingen 
kÇnnen.

Das Verfahren, das bei diesem Treffen beschlossen wurde, war allerdings -
anders als vom Vatikan beschrieben - keine scharfe Abkehr von frÅheren 
Praktiken, sondern primÄr eine verspÄtete BestÄtigung langjÄhriger kirchli-
cher Prozeduren.

Als Papst traf Benedikt dreimal mit Opfern sexuellen Missbrauchs zusam-
men, gab den amerikanischen BischÇfen mehr Spielraum, eine hÄrtere 
Gangart gegen Missbrauch in den USA einzuschlagen und nahm die RÅck-
tritte einiger BischÇfe aus anderen LÄndern entgegen.

Doch die Krise in der katholischen Hochburg Europa dauert bis heute an: 
Staatliche belgische Fahnder fÅhrten - was es bisher kaum gegeben hatte -
Razzien in Kirchenzentren und in der Wohnung eines frÅheren Erzbischofs 
durch. Der Vatikan reagiert unter Benedikt auf Missbrauch durch Priester 
immer noch in seinem eigenen Tempo, und er wird von einer AuÉenwelt be-
stÅrmt, die schnellere und entschiedenere Schritte sehen mÇchte.

Die Welt wurde erstmals 2002 auf den sexuellen Missbrauchsskandal auf-
merksam, als bekannt wurde, dass die Bostoner ErzdiÇzese jahrelang Kin-
derschÄnder gedeckt hatte. Doch schon in den zwei Jahrzehnten zuvor hatten 
die Alarmglocken in vielen LÄndern gelÄutet. 1984 gab Reverend Gilbert 
GauthÑ zu, dass er 37 MinderjÄhrige missbraucht hatte. 1989 brach ein 
Skandal in einem Waisenheim in der kanadischen Provinz Neufundland aus. 
Um die Mitte der Neunzigerjahre kamen rund 40 Priester und OrdensbrÅder 
in den Verdacht des Missbrauchs. 1994 stÅrzte die irische Regierung Åber 
die verpfuschte Auslieferung eines notorisch pÄdophilen Priesters.

BischÇfe hatten gegen solche FÄlle eine Anzahl von MaÉnahmen bei der 
Hand; dazu zÄhlt, beschuldigte Priester vom Kontakt mit Kindern fernzuhal-
ten oder sie Åberhaupt von ihrem Amt zu suspendieren. Und sie konnten davon ohne direkte Genehmigung durch 

Kardinal Ratzinger, hier auf einem Archivbild aus dem 
Jahr 1985, stand in seiner damaligen Funktion als Chef 
der Glaubenskongregation im Ruf, die Bedrohung der 
katholischen Kirche durch die Missbrauchsskandale am 
klarsten erkannt zu haben ... 

... hat aber weder in seiner Kar-
dinalszeit, geschweige denn als 
Papst daraus je die nÇtigen Kon-
sequenzen gezogen. 
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den Vatikan Gebrauch machen. Manche haben diese AutoritÄt auch genutzt, um missbrauchende Priester kaltzu-
stellen, und dadurch den Schaden fÅr die Opfer minimiert. Andere BischÇfe wiederum machten die Sache noch 
schlimmer, indem sie die TÄter in neue Ömter schoben und weder die Gemeinden noch die Polizei informierten.

SchlieÉlich aber brauchten die BischÇfe die Hilfe des Vatikans. Einen Priester zu entlassen, ist nicht das Gleiche 
wie einen Anwalt vom Gericht zu entfernen oder einem Arzt die Berufsberechtigung zu entziehen. In der katholi-
schen Theologie bedeutet die Priesterweihe ein unauslÇschliches Zeichen; einen Priester in den Laienstand zurÅck 
zu versetzen benÇtigt die Zustimmung des Papstes.

Doch wÄhrend der Achtziger- und Neunzigerjahre wurden BischÇfe, die des Missbrauchs beschuldigte Priester 
bestrafen oder entlassen wollten, durch einen verwirrenden bÅrokratischen und kanonischen Prozess entmutigt. 
Kirchendokumenten und Interviews mit BischÇfen und kanonischen AnwÄlten zufolge gibt es nÄmlich wider-
sprÅchliche Gesetze und Åberlappende Jurisdiktionen. "Überall herrschte ein totales Durcheinander" , sagte Erzbi-
schof Philip Edward Wilson aus Adelaide, Australien.

FÅr Ratzinger waren andere Angelegenheiten wichtiger

WÄhrend dieser Tage waren die drei Dutzend Mitarbeiter von Kardinal Ratzinger in der Kongregation fÅr Glau-
benslehre jedoch mit anderen Problemen beschÄftigt: Sie untersuchten ÅbernatÅrliche PhÄnomene wie Erschei-
nungen der Jungfrau Maria, auf dass Scherzmeldungen nicht "den Glauben verderben" mÇgen, wie sich Reverend 
Brian Mulcahy, ein frÅheres Mitglied, ausdrÅckte. Andere Abteilungen prÅften Ansuchen geschiedener Katholi-
ken, die wieder heiraten wollten, und die AntrÄge frÅherer Priester auf Wiedereinsetzung in den Priesterstand. 

Das Herz der Kongregation fÅr Glaubenslehre aber war die Abteilung fÅr doktrinÄre Fragen. Kardinal Ratzinger, 
1981 zum PrÄfekten der Kongregation bestellt, zielte mit aller intellektueller Kraft auf das, was er als "fundamen-
tale Bedrohung des kirchlichen Glaubens" wahrnahm - die Befreiungstheologie, die durch Lateinamerika fegte. 
WÄhrend Pater Gilbert GauthÑ in Louisiana vor Gericht stand, maÉregelte Kardinal Ratzinger Çffentlich Priester in 
Brasilien und Peru, weil sie predigten, dass die Kirche fÅr die Armen und UnterdrÅckten eintreten sollte. Der Kar-
dinal sah das als marxistisch inspirierte Verzerrung der kirchlichen Doktrin. SpÄter zÅgelte er auch einen hollÄndi-
schen Theologen, der meinte, dass es Laien erlaubt sein solle, priesterliche Funktionen auszuÅben, und einen A-
merikaner, der lehrte, dass Katholiken den kirchlichen Lehren Åber Abtreibung, Geburtenkontrolle, Scheidung 
und HomosexualitÄt widersprechen sollten.

Nach einem weiteren Missbrauchsskandal 1992 in Fall River, Massachusetts, drÄngten amerikanische BischÇfe 
den Vatikan zu einer Alternative zu dem langsamen und undurchsichtigen kanonischen Rechtssystem. Und 1993 
sagte Johannes Paul II., dass er die Gesuche der amerikanischen BischÇfe gehÇrt habe, und berief eine gemeinsa-
me Kommission amerikanischer und vatikanischer Kirchenrechtler ein, die Verbesserungen erarbeiten und vor-
schlagen sollte. Den Vorschlag, dass BischÇfe Priester auch ohne kanonischen Prozess, durch eine administrative 
Prozedur, entlassen werden kÇnnten, lehnte der Papst ab, immerhin aber stimmte er einer ErhÇhung der MÅndig-
keit von 16 auf 18 Jahre bei KindesmisshandlungsfÄllen zu, und noch wichtiger aber: Er verlÄngerte die VerjÄh-
rungsfrist auf zehn Jahre nach dem 18. Geburtstag des Opfers.

Wie sich Kardinal Ratzinger wÄhrend der internen Beratungen zu diesen VerÄnderungen ÄuÉerte, ist nicht be-
kannt, doch gingen sie zweifellos nicht weit genug.

Falsche Hoffnungen

Als sich die Krise dann auf andere LÄnder ausbreitete, kamen BischÇfe und Kirchenverwalter aus der englisch-
sprachigen Welt zusammen, verglichen ihre Reaktionen und verlangten schlieÉlich, dass die Kurie, die Verwal-
tung des Vatikans, sich 2000 mit ihnen in Rom treffen sollte.

Denn bei den BischÇfen war der Siedepunkt erreicht: Nachdem sie rund 20 Jahre herumgerudert waren, kaum von 
Rom unterstÅtzt, und als die Geschichten Åber pÄdophile Priester die Kirche in immer mehr Prozesse und Skanda-
le verwickelten, flogen sie aus Australien, Kanada, England und Wales, Irland, Neuseeland, Schottland, SÅdafrika, 
den USA und den West Indies nach Rom.

Viele waren bei dem Treffen Anfang April 2000 bestÅrzt, als sie hÇrten, dass hÇhere vatikanische FunktionÄre se-
xuellen Missbrauch als ein Problem abtaten, das sich auf die englisch sprechende Welt beschrÄnkte, und die Not-
wendigkeit, die Rechte der Priester zu schÅtzen, gegenÅber der Sorge um die Sicherheit der Kinder hervorhoben, 
wie aus zahlreichen Interviews mit Kirchenbeamten hervorgeht, die dem Treffen beiwohnten.

Eine Ausnahme zur herrschenden Haltung stellte mehreren Teilnehmern zufolge einzig Kardinal Ratzinger dar. Er 
nahm an den Sitzungen nur gelegentlich teil und ergriff selten das Wort. Aber in seinen wenigen lÄngeren Bemer-
kungen machte er klar, dass er die Dinge anders als viele in der Kurie sah. "Die Rede, die er hielt" , erinnerte sich 
etwa Erzbischof Wilson aus Australien, der bei dem Treffen zugegen war, "war eine Analyse der Situation, der 
schrecklichen Natur des Verbrechens - und dass man darauf prompt reagieren sollte. Ich hatte das GefÅhl, dass 
dieser Mann versteht, welcher Situation wir hier gegenÅber stehen. Endlich wÅrden wir uns vorwÄrts bewegen 
kÇnnen." 
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Rund ein Jahr spÄter, im Mai 2001, schrieb Johannes Paul II. einen vertraulichen apostolischen Brief und verfÅgte, 
dass alle FÄlle von sexuellem Missbrauch ab sofort von Kardinal Ratzingers Glaubenskongregation zu behandeln 
seien. Der Brief trug den Titel "Schutz der Heiligkeit der Sakramente" .

In einem Begleitbrief schrieb Kardinal Ratzinger - dem man entscheidende Autorenschaft bei der Verfassung des 
Hauptdokuments nachsagt -, dass die Anweisungen von 1922 und 1962, die seiner Glaubenskongregation Autori-
tÄt Åber sexuelle MissbrauchsfÄlle durch Priester gegeben hatten, "bis jetzt GÅltigkeit" hÄtten.

Das Fazit dieser Formulierung, so Experten, war, dass katholische BischÇfe, die so lange verwirrt darÅber waren, 
was in MissbrauchsfÄllen zu tun sei, diese FÄlle immer schon an die Glaubenskongregation hÄtten richten kÇnnen 
und sollen. BischÇfe und Experten fÅr kanonisches Recht sagten in Interviews, dass sie nur darÅber spekulieren 
konnten, warum der zukÅnftige Papst dies nicht schon viele Jahre frÅher klargemacht hatte.

Obwohl der apostolische Brief dafÅr gelobt wurde, Klarheit in das Thema gebracht zu haben, bestÄtigte er 
zugleich die Forderung, dass die entsprechenden FÄlle mit hÇchster Vertraulichkeit zu behandeln seien, als "pÄpst-
liches Geheimnis" - was viele wiederum mit dem Argument kritisierten, dass die Kirche nach wie vor unwillig sei, 
Missbraucher staatlichen BehÇrden zu melden.

Nachdem die neuen Verfahren in Kraft getreten waren, wurde das Amt von Kardinal Ratzinger eher auf Forde-
rungen ansprechbar, Priester zu disziplinieren - soweit die Aussagen von BischÇfen, die bei ihm um Hilfe ansuch-
ten. Doch als der sexuelle Missbrauchsskandal neuerlich ausbrach, in Boston im Jahr 2002, wurde den amerikani-
schen BischÇfen sehr schnell klar, dass die neuen Verfahren ungenÅgend waren.

Bei einem Treffen in Dallas im Sommer 2002 einigten sich die amerikanischen BischÇfe auf strengere kanonische 
Normen. Diese verlangten von den BischÇfen, alle Anschuldigungen betreffend kriminelle Taten den staatlichen 
BehÇrden zu melden, und Priester, die sich auch nur wegen einer glaubwÅrdigen Anschuldigung zu verantworten 
hatten, auf Dauer aus ihren Ömtern zu entfernen. Und sie verlangten auch vom Vatikan eine Beschleunigung der 
dafÅr nÇtigen Verfahren.

SpÄte Erkenntnis?

Ein Komitee von amerikanischen BischÇfen und vatikanischen Beamten, unter ihnen Kardinal Ratzingers Stell-
vertreter, verwÄsserte die amerikanische Forderung nach verpflichtender Meldung. Stattdessen sollten BischÇfe 
lediglich Forderungen der bÅrgerlichen Gesetze, betreffend Meldungen krimineller Taten, nachkommen; doch 
diese sind je nach Ort sehr verschieden. Die Kongregation fÅr Glaubensfragen behielt sich die VerfÅgung darÅber 
vor, einen Mann aus der Priesterschaft auch ohne vollen kanonischen Prozess zu entlassen. 

Insgesamt aber erreichten die amerikanischen BischÇfe das meiste von dem, was sie verlangten. Und Kardinal 
Ratzinger sei ihr Anwalt gewesen, sagte Erzbischof Wilton D. Gregory, damaliger PrÄsident der US-Konferenz 
der katholischen BischÇfe. Die Amerikaner durften ihre Null-Toleranz-Bestimmung Åber sexuellen Missbrauch 
durch Priester beibehalten, was die Regeln in den Vereinigten Staaten viel strenger als im GroÉteil der Welt wer-
den lieÉ. Diese und andere MaÉnahmen scheinen ihre Wirkung zu haben. Im letzten Jahr, so die amerikanische 
Bischofskonferenz, beschuldigten 513 Personen 346 Priester oder Kirchenmitarbeiter sexueller Übergriffe, etwa 
ein Drittel weniger als 2008.

Benedikt XVI., der seit fÅnf Jahren Papst ist, muss noch klarmachen, ob er von BischÇfen im Rest der Welt - und 
in der Kurie - verlangen wird, dass alle Priester, die einen Missbrauch begangen haben, und alle BischÇfe, die das 
begÅnstigt haben, bestraft werden.

Als die Krise in diesem Jahr international wucherte, fuhren einige KardinÄle im Vatikan fort, die Medien zu be-
schuldigen und die Kritik als antikatholische Verfolgung abzustempeln. Benedikt selbst ist von Abwehr in Zer-
knirschung umgeschwenkt. 

Mittlerweile wird der Vatikan von einer Debatte erschÅttert zwischen jenen, die die amerikanischen Null-
Toleranz-Normen mangels rechtsstaatlicher Grundlage fÅr problematisch erachten, und jenen, die das Kirchen-
recht Ändern wollen, um die Bestrafung und Amtsenthebung von Priestern zu vereinfachen. 

Wo Benedikt in diesem Spannungsfeld steht, ist auch nach nunmehr fast 30-jÄhrigem Umgang mit Missbrauchs-
fÄllen immer noch eine offene Frage. 
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